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lch erkläre meinen Beitritt zur TSG Backnang I 846 Turn- und Sportabteilungen e.V. und anerkenne die Satzung, die auf der Formu-
larrückseite abgedruckt ist. lviit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung der Angaben gemäß Datenschutzgesetz für Zwecke des
Vereins bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass die Kündigung Austritt gem. § 6 der Satzung schriftlich bis spätestens 15. Nov. des

Jahres erfolgen muss. Auf § 7 der Satzung bezüglich der Mitteilungspflicht über dle Anderung der persönlichen Daten wird ausdrücklich
h ingewiesen.

Datum uild Ort Unterschrift des Mitglieds bzw. bei Jugendlichen unter I 8 Jahren der ges. Vertreter

lch verpflichte mich, für die Zahlungsverpflichtungen des vorstehend genannten minderjährigen Mitgliedes gegenüber der TSC Backnang
I 846 e. V. bis zum Ende des Jahres mitzuhaften, in dem die Volljährigkeit des Mitgliedes eintritt.

Dqtum und Ort U nter sch r i ft d e s g esetzl i ch en Vert r eter s

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-ldentifikationsnummer der TSG Backnang 1846: DE27 TSGO 0000 1499 30

lch ermächtige die TSC Backnang 1846 widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der TSC Backnang I 846 auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: lch kann innerhalb von acht
Wochen, beginnenden mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
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An schr ift des Za hlu ng spfl ichti0en (Kontoi nh abers) Btc/swtFT
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Satzung der Turn- und Sportgemeinde Backnang 1846
Turn- und Sportabteilungen e.V.

A. Allgemeines
§ 1 liame, Sits, Geschättsiahr, Vereinsturben

DerVerein führt den Namen TURN' UND SP0RTGEI.,IElNDE BACKNANG ] 846 -Turn- und Sportabteilungen e.V. - Kurlorm: TSG Back-
nan! 1846 Turn- und Sportabteilungen e.V Die Abtei ungen können im nicht rechtsverbindlichen Schrlftverkehr iolgende Kurlorm
änwendefrTSG Backnang 1846 (Abteil!ngsbezeichn!ng). DerVerein ist in das Verernsregister desAmtsgerichts Backnang elngetra
gen. Vereinssitz ist 71 522 Backnang Geschäftslahr ist das Kalenderjahr Dle Vereirsfarben sind blau/gelb.

§ 2 Zweck des Vereins
1. DerVereirsetztsrchzurAuigabe.nachdemGrundsatzderFreiwilligkeitdieFörderungundPflegederkörperlichenErtrlchtigung

seiner Mltglieder durch spotliche leibesübun0en zu v€dollen. Ein weiterer Zweck des Vereifs lst die Förderung von Tanz und
lvluslk. Besondere Bedeut!n! kommt der Betreuung Jug€ndlicher zu.

2 DerVerein verl0lgt aussch gemeiflnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts ..Steuerbegunstigte Zw€cke" derAbgabenordfung (A0)

3 DerVerein ist selbstlos täilg, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschattliche Zwecke.
4 lvlilteldesVereinsdrirfennurfürsatzungsgemäßeZweckeveruendetwerden.VDiel\4itgliederder0rganeundGremiendesVer

eins können im Raimen der steuerlichen Vorgaben und nach l\,rlaßgabe der Haushaltsplanung erne angemessene Vergütung fLir
rhre Tätigkeit erhalten Über die Höhe entscheidet der Vorstand bzw. das zuständlg€ Abteilungsgremium.

5. DielMitgliederderorganeundGremierdesVereinskönnenimRahmendersteuerlichenVor0abenundnachlvlaßgabederHaus-
haltsplanun0 eine afgemessene Velgutuag fur ihre Tatigkeit erhalten. Uber dre Höhe entscheidet derVorstand bzw. das zustän
dige Abteilungsgremium.

6 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Körperschaft fremd sind 0der durch unverhältnismäßig irohe Verqü-
tungen beqünstigt werden.

7 DerVerein verhält sich parteipolitisch, rass sch und koniessionell neutral.

§ 3 Verhältnis zu Vereinen und VeIbänden

L Der V€rein isl IMtqlied der Turn- und Sportgemeinde Backnang e.V. des Schwäbischen Turnerbundes e V und des Wüldembetr
gischen Landessportb!ndes e.V {WLSB)

2 DerV€rernunterwirttsichdenSatz!ngsbestimmungefurd0rdnungen(Rechts-,Spiel- DisziplinarordNUng!.dgl.)derTurn und
Sp0rr!emeinde Backnafg e V. des WLSB urd seiner Verbände auch hinsichtl ch seiner Einzelmitgiieder

3.OerVereindarlwettkamplmäßig,geschlossenundstendigkeineSp0rtartenbetreiben,dievoneinemderTSGBacknange.Van-

0ehörenden Vereine bere ts ausgeubt werden.

B. Mitqliedschaft
§ 4 Der Verein besteht aus
a ordentlichen Nlitgliedern a Fördernden Nlrtgliedern O Ehrenmitgliedern

§ 5 Eruerb der Mitgliedschatt
1 ordentliches Mitglied kann lede natrlrliclre. unbescholtene Person werden die sich zum Vereinsetrk bekennt. Der Eintritt er

f0lgt lreiwillig durch schriftl. Beitrlttserklärung. Bei lvllnderlährigen ist die schritU Einwillig!ng der gesetzi. Vertreter ed0rderlich.
2. Förderndes lvlltglied kann jede natürliche Pers0r werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat urd dem Verein angehören will,

0hne sich in ihm sp0rtlich zu betatiger (passive l\4itglledschaft)
3 Ehrenmitgllederer0enntderTurn-undSp0da!sschussnachdenBedlngungenderEhrunqs0rdnung.
4. tlberdieAufnahmeentscheidetderVorstand.ßeiAblehnung,dekeinerBegründurgbedarf,kannderAntragstellerdenTurn-und

Sportausschuss anrufen. Dieser entscheidet endgüllig.

§ 6 Eeendigung der Mitgliedschatt
1. DieMitgliedschaftendetdurchTod,lreiwilligenAustritl,Ausschluss0derAuflösungdesVereins.
2. DerfreiwilligeAusirttkannnurz!m3l.l2.erlolgenundmussbisl5.ll.desAustrittslahresschriftlichgegenüberdemVolstand

erklärt werden.
3. Personen, deren l\4itgliedschail erloschen ist, haben keinen Anspruch auf Anteiie aus dem Vereinsvermögen. Verbindlichkeitefl

gegenriber dem Vereir bleiben auch über die KLlndigung hinaus bestehen. Sich im Besiü desAustretenden bell0dliches Vereins-
eigentum ist abzugeben.

§ 7 RmhtB und Pllichten der Mitglieder
1. 0rdentliche [4itglleder, die das 16. Lebensjalrr vollefidet haben, §ind berechtigt, an der Wiliensbildung im Verein durch

Ausrlbung des Antrags-, D skussions' und Stimmrechts in Versammlungen tei zunehmen !nd das aktive und passive Wahlrecht
auszuüben. ln den Vorstand oderAbteilungsausschuss können nur l\4itglieder gewählt werden.

2. Alle lvitqlieder sind berechtigt, an den Veranstaltungef des Vereins terlzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu defl Sat-
zungsbedingungen zu benutzen

3. Für die ltlitglieder siad dlese Satzung und die ordnungen des Vereins sowie dle Eeschlüsse der Vereinsorgane verbindlich. Die
lritglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördem und alles zu unterlassen. was dem Ansehen und dem Zweck des
Vereins entgegensteht.

4. Die Jugendlichen des Vereins bi den die .lugendorqanisati0n. Sie gibl sich eine Jugendordnung.
5. 0ie l\4itglieder sind verpflichtet, dem Verein sämtliche Anderu0gen der per$nenbezogenen Daten iz.B. Anschrifl und Bankvetr

bindung) mitzuteilen. Wird dies versäumt, trägt das lvlitqlied die damit zusmmenhängenden Kosten.

§ 8 Mitgliedsbeiträge
Die Mitglieder haben gemäß der Beikagsordnung zu Beginn des Geschaftsjahres Jahresbeiträge im Voraus zu bezahlen.
Die Beltrags0rdaung wurde durch die Mitgliederversammlüng beschl0ssen.

§ I Versicherungschüts und Haftungsausschluss
1.oie[.litgliedersindüberdenWLSBgegenSportunfallundHattpflichtversiciert.SchadensfällesinddemFachwatliürVeßiche-

rungen und GElt/lA unveEüglich zu melden.
2. DieHaftungder[,'litgliederderorgane.derbesonderenVeftreteroderdermitderVertretungbeauftragtenVereinsmilgliederwird

aufVorsau und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Werden diese Personen von Dritten zur Haftung herangezogen,ohne dass Vor
satz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, s0 haben diese gegen den Verein einen Anspruch aul Ersatz ihrerAufwendungen zur Ab-
wehr derAnsprüche sowie aui Freistellung von Anspdchen Drlttel

3. DieRegelungdesAbs.llgillauchfürdiegewähltenehrenamtlichenlllilgliederderAbteilungsausschüsse.
4. DerVereiflhaftetnichtfürausdemSpiel-bzwTrainingsbetriebentstehe0denSchädenoderSachverlusteaufbzw.indenSport-

stätten und ln den Räumen desVereins.

§ 10 Datenschuts
Das Datengelreimnis nach § 5 Bundesdatenschuhgeset (BDSG) muss qewahrt werden. Nach § 24 BDSG ist die Veröffentlichunq
personengebundener Daten nur im Bahmen der Zweckbestimmung des [ritgliedschattsverhältnisses zulässig, wenn schutzwürdige
Belange des Betroflenen nicht beeinträchtigt werden.

§ 1l Stratbeslimmungen
Sämtl.l,'litqliederdesVereissurterliegeneinerStrafgewalt.DerTurn undSportausschu$kanngegen[4itglieder,diesichgegendie
Saüung, geoen Beschlrlsse der orqane, das Ansehen, die Ehre usd das Vermögen des Vereins vergehen, Strafen aussprechen.

§ 12 Abstimmungen, Wahlen, Protokollierung
1. StimmrechtsowieaktivesundpassivesWahkechtbesitzennurordentliche[,litgliede(diedasl6.Lebensjahrvollendethaben

und Ehrenmitglieder
2. Uber sämtliche Beschlüsse st e n Protokoll zu erstellen.
3 Näheres regelt dre Geschäftsordrung.
4. Mlnderjährigediedasl6.Lebensjahrvollendethaben,könnenindenVorstandoderAbteilungsgremiengewähltwerden,sofern

die schriftliche Eiflwilligung der geseUlichen Vertreter vorliegen.
Ein lVinderjähriger kann nicht z!m vertretungsberechtigten Vorstand gewählt werden.

§ 13 Ernennung von Ehrenmitgliedem
Zu Ehlenmiigliedern kann derTurn- und Sportausschuss aufV0rschlag des Ehrenausschusses Personen, die sich um den Verein und
die Förderung der Leibesübunqen besonders verdient gemacht haben, mlt Zustimmung von 3/4 seiner l\4itglieder ernennen. Ehren-
mitglieder sind von der Beitragszahlunq befreit, haben aber sonst die gleichen Rechte und Pflichten wie ordentliche lvlitgiieder Nä-
heres regeit die Ehrenordnun0.

C.0rgane des Vereins
§ 14 Die organe des Vereins sind:
a Dervorstand a DerTurn- und Sportausschuss [fSA) a Die lvitgliederversammlung

§ 15 Voßtand
1. DenV0rstandbilden:DerV0rsitzende,diedreistellvertretendenVorsitzenden,derHauptkassenwartufldmaimall4weiterelvlit-

gliederDieZuständigkeiterregelndieFunktions u.Aufgabenbeschreibungen.DieZusUndigkeltenregeltdieFunktions,!ndAut
gabenbeschreibung

2. DerVorstandenedigtsämtlicheVereinsgeschäftenachtulaßgabederSabungundderordnungen,soweitsienichtausdrücklich
nach der Satzung einem anderen Vere nsorgar ztgewiesen sind
ZurAufgabenbewältigung kann eine Geschäftsstelle eingerichtet und Ausschüsse gebildet werden.

3. DerVorstand.außerJugendleiterundJugendsprecher,wfddurchdieltlitgliederversammlungaufzweiGruppenimWechselge-
wähli. Jedes Jahr scheidet die Hälfte derVorstandsmitolieder aus.

4. Beschlussfähigkeit Es müssen mehr als die Hältte deivorstandmrtglieder und der Vors{tzende 0der einsr der Steilvertreter an-
wesend sein.

5. DerVorsitrendeundseinedreiStellvertretersindVorstandimSinnevon§26BGB DerVereinwirdgerichtlichundaußeroerichl-
llch durci den Vorsitzenden !nd d€n drei Stelivenretem vertreten. Sie sind ie einzelvedreiungsberechtigt.
DerVorsitzende berufi dle Silzungen und Versammlungen des Vorstands, des TSA !nd der ll4itgliederversammlung ein. Er hat der
It4[gliederversammlung Bericht zu erstatten.

6. Uber die Versammiung müssen Protokoll€ erstellt werden.
7. Näheres regelt die Geschäftsordnunq.

§ 16 Turn- und Sportausschuss (TSA)

l. oerTSA besteht aus:

a dem Vorstand

a denVe.treternderAbteilungen.DiesslndohneRücksichtaufdieZahlderAbtell!ngsmitgllederzurächstdiejeweilsgewähl
ten Abteilungsleiter elnerjeden Abteilufg. Abteilunqen m t mehr als L000 Abteilungsmitqlieden steht pro weitere angelan-
gene 1.000 [4itglieder eir weiterer Sitz ft]r ein Mltglied als dem Abteilungsausschuss rm TSA mit eigenem Stimmrecht zu.
lvaBgeblich lür diese Sitzverieilun! während eines Geschättsjahres ist die zu Beginn des ceschäftsjahres festgestellte Zahl
derAbteilungsmitglieder Bei Verhinderung des Abteiiungsleiters kann ein Ausschussmitglied diesen vertreten.

a max. 6 Mitgliedern des Altestenrates
a dem Vorsitsenden des Ehrungsusschusses.
Bei vorzeitigem Ausscheiden eines lllitgliedes steht dem TSA das Hecht zu, sich selbständig zu ergänzen.

ll. Aufgaben desT§A

a Erledigung der Vereinsgeschäfte, sweit diese nicht durch ein anderes organ des
a V€reins erledigt werden

a UbeMachung der Drrchlührung von Beschlrlssen
a Beschlusslasung über Bechts-, Fifanz' und Jugendordnung
a Kontrolle der Einhaltunq der Saüung und der ordnungen
a Schlichlung vm Streitigkeiten
a Entscheidung über dieAblehnung vonAulnahmegesuchen
a Bildunq neuerAbteilunqen
a Enischeidung über def Ausschluss von lVitgliedern

a Ernennung von Ehrenmitgliedern nach der Ehrenordnung

a Eftscheidung überAbhaltung elner außerordentlichen lllitgliederyersammlung
O Ertscheidung über dle Anwefdung der Strafbestimmungen
a Auflösung von Abteilungen

lll. DerVorsitzendeberuftdieVersammlungmindestensl4KalendertagevorDurchführungunterBekanfltgabederTagesordnun!
schriftlich ein und leitet die Siuung.

lV Beschlusstähiqkeit:EsmüssenmehralsdieHälftedesTSA-MligiederundderVorsitzendeodereinStellvertreteranwesendseif,
wenn die Besch ussfassung kerne andere Nlehrheit erfordert.

V Beschl!ssfassung
a Ausschluss eines L,l lglieds: l\.lehrheit von 2/3 allerTSA'Mitglieder
a Ernennung von Ehrenmitgliedernr lvehrheit von 3/4 allerTSA-lllitglieder

Vl. ljber dle Versammlung muss eln Protokoll erstelltwerden.

§ 1 7 Mitqliedeßersmmlung (Hauptuersammlung)
l. Die l\.4itgliederversamm ufq ist hbchstes 0rgan s0wie letzte Entscheidungs',Aufsichts- und Beschwerdeinstanz.

ll. Jährlich spätestens im 2. Quartal, wlrd eine lüitgliederuersammlung durchgeführt.
lll. Elneaußerordentlichel\litgliederyersammlungiindetstatt,wennderTSAdieEinberuf!ngbeschlie8todermindestens50%der

stimmberechtigten Mitglieder unterAngabe des Zwecks und des Verhandlungsgegenstandes dies sclrritlich lordern.

§ l8 Zus$ndigkeit der ordentlichen Mitgliederue6ammlung
Die Versammlung st irsbesondere zusundig für
a Entgegennahm€ und Genehmrgung der Berichte des Vorstandes

a Entgegennahme und Genehmrgung des Kassenberichts und des Berichts der Kassenprüfer

a E'tlasturg des -SA

a Entlastung ufld Wahl des Vorstands, der Kassenprüfer und des Altestenrates
a Genehmigung des Haushaltsplanes

a Beratung uid Beschlusslassung überAnträge des TSA und der Mltglieder
a Namentl. Bekanntgabe der am1. Abteilunqsleiter/in, Jugendleiter/in und Jugendsprecher/in und der Geschäftsstellenlelter/in.
a Genehmigung von SaUunqsänderungen

a Beschlussfassung riber Beitrags-, Geschätts- und Ehrenordnung

a BeschlussüberAn-undVerkaufvonGrundstücken.DieSondetregelungfürdieSkihütteder
a Skiabteilung ist zu beachten, § 23 a der SaEung.
a Entscheidungen aufgrund der Finanzordnung
a Beschlussü6erdieÄuflösungdesvereins 

- \-/
§ 19 Einberulung von Mitgliederversammlungen
L DieEirberulunqvonordentlichenl\,litgliederuersammlungennimmtderVorsitzendedurchVeröffentlichungdesTermins!ndder

Tagesordnung mindestens 14 Kalendertage vor der Versammlung in der Backnanger Kreiszeitung vor
ll. Die Einberufung von außerordentlichen lvitgliederversammlungen muss innerhalb von drei Wochen nach schrittlichem Eingang

des Anlrages erfolgen.

lll. Anträge sind mindestens 6 Kälendertage vor der Versammlung schriftlich beim Vorsit?enden einzureichen.
lV Einberufung weqen Aullösung desVereins: s. § 24 dieser Satung.

§ 20 Ablaul und Bescilustassung von Mitgliederuersammlungen
l. Die Versammlung wird yom V0rsitzenden oeleitet.
ll. BeschlussfähigkeilUnabhänqi0vonderAnzahlderanwesenden.stimmberechUgtenlllitglieder,wenndieBeschlussfassungkeine

besondere Mehrheit erf ordert.
lll. Beschlusstassung:

a Anderung der Sauung, Kaul und Verkaul von Grundstücken: l,lehheit v00 3/4 aller erschienenen lritgliedem
a Anderung des Vereinszwecks: Zustimmung sämtlicher [4itglieder
a Auflösung desVereins: ltrleirrheit von 3/4 sämtlicher Mitglieder
lV Es ist ein Protokoll zu führen.

V Näheres regelt die Geschäftsordnung.

§ 2l Kassenprüfe]
l. Die Ka$enprüfer dürfen nicht dom Vorstand oder einem von ihm eiage$tden Ausschuss angehören. Sie sind nicht weisungs'

gebunden.

ll. Die lvitgliederuersammlung wählt die Prüfer lür 2 Jahre.
ll. ZweiKassenprüferhabengemeinsamdie(assendesVereinseinschließlichderBücherundBelegemindestenseinrnalimJahr,

spätestensjedoch zum Ende eines Geschäftsjahres, sachlich und rechnerisch zu prüfen und dies durch ihre Unterschriften zu d0-
kumentieren. llber das Erqebnis der Prüfung haben sie der lVitgliederuersammlung Bericht zu erstatlen und bei ordnungsgemä-
ßer Führung der Kassenqeschäfte d1e Entlastung zu beantragen.

§ 22 ordnungen
l. Zur Durchführung der Satzung kann sich derVerein ordnuf,gen geben (2.8. Geschäftsordnung, Finanzordnung, Jugendordnung,

Beitragsordnung, Ehrungsordnung Sechtsordnung).
ll DieAbtellungen können aui der Grundlage der Satung eigene ordnungen erlassen.

D, Abteilung

§ 23 ßechte, Pflichten
l. FürdieimVereinbetriebenef,SportartenbestehenAbteilungenodersiewerdendurchBeschlussdsTSAgegrrindet.Siesolk

den Vereinsrueck sowie die Kameradschaft und die Zusmmengehörigkeit nach Krdtten fordern.
ll.oieAbteilungenbesitzenkeineeigeneBechtspersönlichkeit,sondernsiesindunselbständigeUnterorganisationendesVereiN-ä4
lll. DiejeweiligeAbteilungwirddurchdenAbteilungsleltergeführt,derdurchdieAbteilungsversammlunggewähltunddurchdie[.1i|

gliederversammlung des Vereins beslätigt wird.
DerAbteilungsleiter hat nurVertretun0svollmacht im Rahmen des ihm zugewiesenen Geschäftskreises lür Geschäfte, die dieser
Geschäftskreis in sportlicher und,lnanzieller Hinsicht gewöhnlich mit sich bringt.

lV JedeAbteilunghateinenAbteilungsausschuss.DieAusschussmitgliedererledigendieihnenzugewiesenenArbeiten.
V DerAbteilungskassenwarthatnachdenBedingungenderFlnanzordnungdiefinänzielleAngelegenheitzuregeln.
Vl. Kassenprüfer, Kassenpdfung: s. § 21 und § 22 dieser Sätzung, Finanzordnung.

Vll. Einmäl jährliclr muss eineAbteilungsmitgliederversammlung durchgelührtwerden. Hieuu ist derVorsitzende einzuladen. Von dem
Protokoll ist ihm ein Durchschlag auszuhändigen. Näheres regeln die §§ I 2,17 bis 20 dieser Salzung und die Geschäftsordnung.

Vll.Spodtreibende, die am Ubungsbetrieb und an Wettkämpfen teilnehmen, müssen lVitglied des Vereins sein.
lX. GE[4A-pflichtige Veranstaltungen sind der GEI\,IA zu melden.

X. Verhängte Strafmaßnahmsn sind dem Vorsiueoden zur Behand,ung im TSA mitzuteilen.
XI. EineAbteilungscheidetausdemVereinaus,wenndies3/4ihrerAngehörigerbeantragenundderTSAesbeschließt.Damiter

lischt jeder Anspruch an den Verein.

§ 23 a Backnanger Skihütte
l.oerVereinistEigentümerdesGefiard-MollHauses,Wolfisl2,87549Hettenberg/Allgäu.
li. DieSkiabteilungbetreibtundverualtetdieses0bjektinei0enerVerantwortung.DerBetriebunddieVeffialtungerfolgtausschließ-

lich aus dem Abteilungsvermögen.

lll. Beilnvestitionenoderl\,iodernisierungsmaßnahmensinddieRegelungenderFinanzordnungdesVereinszubeachten.
lV Die Skiabteilung verpflichtet sich den Vorstand regelmäßiq zum Ende des 1. ouartals über das Betriebs- und Wirtschaftsergeb-

nis des Vorjahres der Skihütie Berlcht zu erstatten.

V FtlldenVerkaufdes0bjektesbzw.AnkaufeinesadäquatenErsatzesdurchdiel\4itgliederversammlunggemäß§lSderSatzung,
ist ein entspr Beschluss der Skiabteilung von 3/4 aller anwesenden wahlberechtigten [Iitglieder der Skiabteilüng erforderlich.

Vl BeieinemVerkaufderSkihüttemussderSkiabteilungderErläs,nachAbzugallerl(NtenundeventuellbestehenderVerblndlich-
keiten, iür den EMerb eines Ersatzes zurVerfügung stehen.

E. Auflösung des Vereins

§ 24 Auflösung
l.0erVereinistaulgelöst,wenndiesmindestens3/4sämtlicherstimmberechtigtenMitgliederineinerMitgliederyersammlungbe-

schließen (Selbslauf lösun0sbeschluss).
ll Die Beschlussfassung muss bei der Einberulung in derTagesordaung enthalten sein.
ll. Zwischen Einberufung und ourchfrihrunq derVersammlung mrissen mindestens vierWochen liegen.
lV BeiAuflösungoderAuihebunqderKörperschattoderbeiWegfallsteuerbegünstigterZweckelälltdasVermögenandieStadtBack-

nang, die es unmitteibar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu vemenden hat.

F. Schlussbestimmung

§ 25 Gerichtsstand
Gefl chtssland ist Backflang

§ 26 lnkratttreten
Diese Satzung wurde am 15.04 201 I durch die lVitgllederversammiung beschlossen. Sie tritt am 15.04.2011 in Kraft.
Damit ist die Satzung vom 11.04.2008 außer Kraft.


